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was beschäftigt uns zur Zeit? Es sind nicht wie in vergan-
genen Jahren das Wetter oder die Preise, es ist die Flut an 
geforderten Veränderungen aus der Gesellschaft. Wenige, 
aber sehr laute Stimmen stellen sie auf und die Politiker 
greifen sie auf, ohne die Auswirkungen auf die Landwirt-
schaft abzuschätzen.

Das Agrarpaket bringt eine ganze Flut an Verordnungen 
über die Landwirte. Es macht es uns künftig unmöglich, 
unseren Beruf in der gebotenen Fachlichkeit auszuüben. 
Durch die geplanten Einschränkungen im Pflanzenschutz 
verlieren viele Landwirte ihre Arbeits- und Einkommens-
grundlage. Dauergrünland wird zum geschützten Biotop. 
Der Strukturwandel wird sich beschleunigen und dies wird 
im ländlichen Raum zu Veränderungen führen. Das darf 
so nicht kommen. 

Mit den Demonstrationen am 22.10.2019 wurde ein deut-
liches Zeichen gesetzt über die Betroffenheit in der Fläche.

Wir Landwirte wollen auch weiterhin zur intakten Umwelt 
betragen. Es müssen aber die freiwilligen Leistungen der 
Landwirte anerkannt werden.

Es gibt viele freiwillig angelegte Blühflächen und -streifen 
bis hin zur ökologischen Bewirtschaftung von rund 7000 
Hektar im Kreis. Wenn dieser Weg auch künftig fortgesetzt 
werden soll, muss unterstützt und keine Strafe angedroht 
werden. 

Das vorliegende Agrarpaket ist nicht auf wirtschaftliche 
Folgen geprüft. Produktivitätsverlust, geringere Erträge 
und ein nachhaltiger Wertverlust des Bodens sind die 
unmittelbaren Folgen dieser Gesetzgebung. Zudem wird 
mit dieser Entwicklung die Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Landwirte auf dem Weltmarkt aufs Spiel gesetzt.

Das wird zur Folge haben, dass immer weniger regionale 
Lebensmittel in unserem Land produziert werden. Der 
Selbstversorgungsgrad für viele Produkte sinkt zuneh-
mend. 

Nie war es so leicht wie heute, gezielte Informationen 
schnell abzurufen. Aber die Schnelllebigkeit der Infor-
mationsverbreitung hat auch Schattenseiten. Auch Kritik 
verbreitet sich ungeprüft sehr schnell. „Gefühlt“ stehen 
Landwirte täglich in der Kritik. 

Landwirte arbeiten vor den Augen der Öffentlichkeit und 
sind auf gesellschaftliche Akzeptanz angewiesen. Es ist 
uns wichtig, das Vertrauen der Verbraucher in die Fähig-
keiten und Kompetenzen der hiesigen Landwirte zurückzu-
gewinnen. Einfache Schlagworte müssen in Diskussionen 
hinterfragt werden und in Zusammenhängen gedacht wird. 
Es ist uns wichtig, dass auch im Zeitalter der grenzenlosen 
Information nicht alles ungeprüft weiter erzählt wird und 
„jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird“.

Wir sollten unsere Arbeit selbstbewusst vertreten, aber 
auch Neuerungen gegenüber offen sein, um die Land-
wirtschaft weiter entwickeln zu können, aber ohne die 
Wirtschaftlichkeit aus den Augen zu verlieren. Das deut-
lich an die entscheidenden Politiker heranzubringen ist 
dringend erforderlich.

Eine besinnliche Weihnachtszeit mit der Familie und für 
das kommende Jahr Gesundheit, viel Erfolg auf dem Feld 
und im Stall. 

Karen Clausen-Franzen Klaus-Peter Dau 
Kreisbauernverband Kreisbauernverband
Flensburg Schleswig

Sehr geehrte Mitglieder und Familien,
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Heinrich Iversen (links) mit 
seinem Landwirtschaftsberater 
Michael Stein (rechts)

Beratung auf Augenhöhe.

In unserem  Kompetenzcenter 
Landwirtschaft und Energie 
wissen wir, wovon Sie sprechen, 
wenn es um Ackerbau, 
Maschinen, Milchviehhaltung 
oder Schweinemast geht.  
Vereinbaren Sie gleich einen 
Gesprächstermin bei unserem 
Vertriebsleiter Armin Kramprich:  
04621 89-8021.
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Steuerberatung für Kropp und Umgebung

Steuerkanzlei Kropp
Theodor-Storm-Allee 13
24848 Kropp
Tel. 0 46 24/80 48-0

Finanz- und Lohnbuchführung ■ Jahresabschlüsse und 
Steuererklärungen ■ Einkommensteuererklärungen auch 
für Privatpersonen ■ Existenzgründungen

Als Ihre Steuerberater bieten wir Ihnen, gemeinsam mit 
unserem qualifi zierten Team, maßgeschneiderte Lösungen 
rund um das Thema Steuern an.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein besinnliches 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Ralf Dohrn 
Steuerberater

Kristin Hackert 
Steuerberaterin

kropp.shbb.de

Wir hören Ihnen zu, 
kümmern uns persönlich um 
Ihre Steuern und sind immer für Sie da!

Börensen Bau
GmbH

Beratung · Entwurf · Bauleitung & Bauausführung

•  Maurer-, Beton- und Stahlbetonarbeiten
•  Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten
•  Innenausbau und Altbausanierung
•  Schlüsselfertiges Bauen oder geschlossener Rohbau
•  Landwirtschaftliche Bauten
•  Erd- und Pflasterarbeiten
•  Bauanträge und Statik aller Art

24890 Stolkerfeld, Grüner Weg 7, Tel. (04603) 14 04, Fax 96 43 10
www.boerensen-bau.de, boerensen-bau@t-online.de

Wir wünschen allen Kunden eine frohe Weihnachtszeit 
und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen.

 Klimaschutzprogramm 2030 vorgelegt
Am 18. September haben Koalitionsausschuss und Bundesregie-
rung nach einem nächtlichen Verhandlungsmarathon ihr Klima-
schutzprogramm 2030 vorgestellt. Nachfolgend die wichtigsten 
Elemente im Überblick.

• CO2-Bepreisung bei Verkehr und Wärme über Festpreis 
bis 2025, danach Auktion

 Für alle Heiz- und Kraftstoffe wird ab 2021 ein Festpreis für 
Zertifikate festgelegt. Beginnend mit 10 Euro/t CO2 in 2021, 

Angebliches Minderungspotenzial: zwischen 0,3 und 1,0 Mio. t 
CO2-Äquivalenten jährlich.

5. Erhöhung der Energieeffizienz
Das Bundesprogramm für Energieeffizienz in Landwirtschaft 
und Gartenbau wird fortgeführt und weiterentwickelt und der 
Einsatz erneuerbarer Energien gefördert.
Angebliches Minderungspotenzial: zwischen 0,9 bis 1,5 Mio. t 
CO2-Äquivalenten.

6. Humuserhalt und Humusaufbau im Ackerland
Maßnahmen zur Kohlenstoffanreicherung sollen u.a. in der 
Ackerbaustrategie berücksichtigt werden, die aktuell erarbeitet 
wird. Der Ausbau des ökologischen Landbaus trägt ebenfalls 
zur Kohlenstoffanreicherung bei.
Angebliches Minderungspotenzial: zwischen 1,0 bis 2,0 Mio. t 
CO2-Äquivalenten.

7. Erhalt von Dauergrünland
Die Regelungen zum Grünlanderhalt sollen fortgeführt und 
eine Grünlandstrategie zur Sicherung und Stärkung einer 
dauerhaften Grünlandnutzung entwickelt werden.
Kein zusätzliches Minderungspotenzial

8. Schutz von Moorböden/Reduktion von Torfeinsatz in 
Kultursubstraten
BMEL und BMR arbeiten an einer Bund-Länder-Zielvereinba-
rung für freiwillige Maßnahmen. Die Maßnahme schließt auch 
die Reduzierung der Torfverwendung in Kultursubstraten mit 
ein; auch dazu entwickelt BMEL aktuell eine Strategie.
Angebliches Minderungspotenzial: zwischen 3,0 bis 8,5 Mio. t 
CO2-Äquivalenten.

9. Erhalt und nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder 
und Holzverwendung
Förderung nachhaltiger und ressourceneffizienter Holzver-
wendung. Bei der Realisierung der Nutzungspotenziale von 
Holz, z.B. im Gebäudebereich, setzt das BMEL dabei auf die 
Unterstützung aus den anderen Ministerien.
Potenzial: Laut Wissenschaftlichen Beirat für Waldpolitik haben 
Wald, nachhaltige Forstwirtschaft und die damit verbundene 
Holznutzung im Jahr 2014 rund 127 Millionen Tonnen Kohlendi-
oxid gebunden bzw. durch Substitutionseffekte reduziert.

10. Vermeidung von Lebensmittelabfällen
Umsetzung der bestehenden nationalen Strategie zur Reduzie-
rung der Lebensmittelverschwendung. Für eine kontinuierliche 
Berichterstattung werden die entsprechenden finanziellen und 
personellen Ressourcen bereitgestellt.
Angebliches Minderungspotenzial: zwischen 3,0 und 6,0 Mio. 
t CO2-Äquivalenten.

11. Gemeinsame Agrarpolitik
Die Bundesregierung wird die Fördermöglichkeiten für die 
genannten klimafreundlichen Maßnahmen auch im Rahmen 
der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) ausweiten. Hierunter 
fällt vor allem die Umschichtung von der Ersten in die Zweite 
Säule der GAP.
Kein zusätzliches Minderungspotenzial, da bereits in den ge-
nannten Einzelmaßnahmen enthalten.

Die detaillierten Beschreibungen der Maßnahmen liegen noch 
nicht vor.

Abschätzung der finanziellen Effekte des Klimaschutzpro-
grammes
Nachfolgend erfolgt eine erste Einschätzung der wirtschaftlichen 

Be- und Entlastungen durch das Klimaschutzprogramm für den 
Sektor Landwirtschaft:

Maßnahme:
CO2-Preis 35 Euro/t CO2 auf Diesel (ca. 10 Cent/l) ca. -180 
Mio. Euro
CO2-Preis 35 Euro/t CO2 auf Brennstoffe ca. - 55 Mio. Euro
Entlastung EEG-Umlage Strom 0,625 Cent ca. +30 Mio. Euro
GAK-Förderung (2023) ca. + 250 Mio. Euro

Der Deutsche Bauernverband hat mit einer ersten Pressemittei-
lung reagiert. Die Langfassung des Klimaschutzprogrammes von 
etwa 130 Seiten soll in Kürze vorgelegt werden.

Michael Müller-Ruchholtz
Bauernverband Schleswig-Holstein 

schrittweise steigend auf 35 Euro/t CO2 in 2025. Das ent-
spricht etwa 3, ansteigend auf 10 Cent je Liter Diesel/Heizöl 
in 2025. Ab 2026 wird eine Auktion der Zertifikate erfolgen 
im Preiskorridor von 35 bis 60 Euro/t CO2.

• Rückverteilung der Einnahmen über EEG-Umlage und 
Pendlerpauschale

 Ab 2021 wird die EEG-Umlage auf Strom um 0,25 Cent/KWh 
gesenkt, ab 2022 0,5 Cent/KWh, ab 2023 um 0,625 Cent/
KWh. Die Pendlerpauschale bei der Einkommensteuer wird von 
2021 bis 2026 von 30 auf 35 Cent je km angehoben (ab dem 
21. Km). Außerdem wird das Wohngeld um 10 % angehoben.

• Monitoring und Sanktionsmechanismus
 Jährlich wird überprüft, ob die Emissionen in den einzelnen 

Sektoren im Pfad des Klimaschutzplanes liegen. Wenn die 
Sektorziele verfehlt werden, muss der zuständige Ressort-
minister ein Programm zur Nachsteuerung vorlegen. Gemäß 
EU-Recht muss der Bund bei Verfehlung der EU-Klimaziele 
Emissionsrechte zukaufen.

• Landwirtschaftliche Maßnahmen
 Der Landwirtschaftssektor darf im Jahr 2030 noch höchs-

tens 58-61 Mio. Tonnen CO2/Jahr emittieren. Das entspricht 
einer Reduzierung um 11 bis 14 Mio. t CO2-Äquivalente 
(einschl. energiebedingter Emissionen der Landwirtschaft).  
Im Status-Quo-Szenario wird für das Jahr 2030 eine Emissi-
onsminderung auf rd. 67 Mio. Tonnen CO2/Jahr erwartet. Es 
bleibt eine Ziellücke von rd. 6-9 Mio. Tonnen, die durch folgende 
11 Maßnahmen geschlossen werden soll:

1. Senkung der Stickstoffüberschüsse
Viel soll durch die bereits erfolgten rechtlichen Änderungen in 
der Düngegesetzgebung erreicht werden. Weitere Anpassun-
gen sind in der Planung. Das Düngepaket soll zudem mit der 
Förderung gasdichter emissionsarmer Güllelager und emissi-
onsmindernder Ausbringtechnik unterstützt werden.
Angebliches Minderungspotential: zwischen 3,5 bis 7,5 Mio. t 
CO2-Äquivalente jährlich.

2. Energetische Nutzung von Wirtschaftsdüngern
Der stärkere Einsatz von Wirtschaftsdüngern in Bio-
gasanlagen und die gasdichte Lagerung von Gärresten 
sollen mit neuen Instrumenten gefördert werden. Dabei 
sollen auch sinnvolle Anschlussmöglichkeiten für die 
Anlagen gefunden werden, die derzeit im Rahmen des Er-
neuerbaren Energien Gesetzes (EEG) gefördert werden.  
Angebliches Minderungspotenzial: zwischen 2,0 bis 2,4 Mio. t 
CO2-Äquivalenten jährlich.

3. Ausbau des Ökolandbaus
Die Ausweitung der ökologisch bewirtschafteten Flächen 
wird als Klimamaßnahme dargestellt. Dies war im Gutachten 
des wissenschaftlichen Beirats von 2016 noch anders. Zur 
Begründung wird auf die Einsparung von Mineraldüngern, bei 
deren Herstellung Treibhausgase entstehen, hingewiesen.  
Angebliches Minderungspotenzial: zwischen 0,4 bis 1,2 Mio. t 
CO2-Äquivalenten jährlich.

4. Emissionsminderungen in der Tierhaltung
Neben Forschung und Züchtung wird eine Reduzierung der 
Tierbestände angesprochen. Fördermaßnahmen sollen mehr 
im Hinblick auf das Tierwohl ausgerichtet werden, unter Be-
rücksichtigung der Umweltwirkungen und der Einsparungen 
von Emissionen.



 Knickbuschverbrennung vor dem Aus?
Landesverordnung über die Entsorgung von pflanzlichen Abfällen 
außerhalb von Abfallentsorgungsanlagen – hinter diesem sprach-
lichen Ungetüm steckt seit 1990 die Rechtsgrundlage, die unter 
anderem regelt, ob und wann Landwirte Knickbusch verbrennen 
dürfen. Das Kieler Landwirtschaftsministerium (Melund) erwägt 
derzeit, diese Verordnung aufzuheben und das Aufbrennen zu 
verbieten. Dagegen stemmt sich der Bauernverband Schleswig-
Holstein (BVSH).

Nachdem der BVSH bereits Anfang Dezember in einer umfangrei-
chen Stellungnahme vor einer Aufhebung der Verordnung gewarnt 
hatte und eine zwischenzeitliche Anhörung positive Signale Rich-
tung Landwirtschaft vermissen ließ, hat sich BVSH-Generalse-
kretär Stephan Gersteuer kürzlich noch einmal schriftlich an den 
zuständigen Melund-Staatssekretär Tobias Goldschmidt gewandt.

Gersteuer betont in diesem Schreiben die bundesweit einzigartige 
Prägung durch ein 68.000 km langes Knicknetz. Die Pflege dieser 
wertvollen Biotope übernähmen ganz überwiegend die Landwirte 
auf eigene Kosten.

Das Landesnaturschutzgesetz bzw. die Biotopverordnung sehen 
vor, dass die Knicks alle 10 bis 15 Jahre auf den Stock gesetzt 
werden. Darüber hinaus werden die Knicks in einem regelmäßi-
gen Abstand von in der Regel 3 Jahren seitlich aufgeputzt. Dabei 
werden die seitlich herauswachsenden Äste gekappt, um die 
Passierbarkeit und Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen zu 
ermöglichen.

Mit einem Genehmigungsvorbehalt oder gar einem Verbot würde 
untragbare Bürokratie aufgebaut und nicht zuletzt die Pflege des 
gesetzlich geschützten Landschaftselements Knick gefährdet 
werden.

Michael Müller-Ruchholtz
Bauernverband Schleswig-Holstein

KOMPRESSION

Tel. 0 46 21 / 9 39 70
www.willsohn.de

Händlernachweis durch:

 Neuer Leitfaden für Mitglieder erhält-
lich – So meistern Sie die Vor-Ort-Kontrolle
Nicht selten sind Cross-Compliance-Kontrollen für die geprüften 
Landwirte ein „rotes Tuch“, da sie aufgrund der großen und immer 
weiter steigenden Zahl einzuhaltender Gesetze und Vorschriften 
fürchten, von den Prüfern auf dem falschen Fuß erwischt zu 
werden. Worauf es für die Betriebe ankommt und sie wie eine 
anstehende Vor-Ort-Kontrolle (VOK) gut über die Bühne bringen, 
hat der Bauernverband Schleswig-Holstein (BVSH) in einer neuen 
Broschüre zusammengefasst.

Das EU-Recht bestimmt, dass bei Betriebsinhabern, die Direkt-
zahlungen und Prämien erhalten, durch eine VOK überprüft 
werden muss, ob die Fördervoraussetzungen und anderweitigen 
Verpflichtungen (Cross-Compliance-Bestimmungen) eingehalten 
werden. VOK sind somit keine willkürliche Bürokratie-Schikane 
der Behörde, sondern sie sind eine Begleiterscheinung der Direkt-
zahlungen. Das eine gibt es ohne das andere nicht.

Dass Kontrolleure auf den Betrieben trotzdem nicht immer mit 
offenen Armen empfangen werden, mag zum einen daran liegen, 
dass die Kontrolle mit viel Zeitaufwand zusätzlich zu dem ohnehin 
hohen Arbeitsaufkommen verbunden ist. Zum anderen bringen 
die Prüfungen die Unsicherheit mit sich, dass selbst bei sehr ge-
wissenhaftem Vorgehen Fehler und Unregelmäßigkeiten nie ganz 
ausgeschlossen werden können. Gleichwohl gilt der Grundsatz, 
dass jeder Betriebsinhaber verpflichtet ist, die Kontrollen zuzu-
lassen und an diesen mitzuwirken hat.

Besonders wichtig ist, dass die Kontrolle oder Teile davon nicht 
verweigert oder boykottiert werden dürfen. Sonst droht die Ab-
lehnung der Prämienanträge. Gerichte neigen sehr schnell dazu, 
die Verhinderung einer VOK zu bejahen. Daher gilt: Den eigenen 
Standpunkt sachlich vertreten: Ja! Den Prüfer an der Kontrolle 
hindern: Nein! Keinesfalls sollte der Prüfer des Hofes verwiesen 
werden. Dass Beleidigungen oder Drohungen fehl am Platze sind, 
versteht sich von selbst.

Um einen kompakten Überblick über die aktuellen gesetzlichen 
Bestimmungen zu verschaffen und einfach umsetzbare Hilfestel-
lungen an die Hand zu geben, hat der BVSH einen entsprechenden 
Ratgeber zum Verhalten bei VOK erarbeitet. Ziel ist es, durch eine 
Aufklärung des Landwirts über seine Rechte und Pflichten ihm 
mehr Gelassenheit im Umgang mit Kontrollen zu ermöglichen. 

Der Leitfaden hilft den Landwirten bei der schnellen und praxis-
nahen Klärung häufig auftretender Fragen wie z.B.:

• Wo muss den Prüfern Zutritt gewährt werden?
• Darf eine Kontrolle ohne Anwesenheit des Betriebsleiters 

stattfinden und was ist, wenn dieser keine Zeit hat?
• Welche Mitwirkungspflichten hat der Landwirt und wann dürfen 

Auskünfte verweigert werden?
• Was gilt es bei vorgeworfenen Verstößen besonders zu beach-

ten?
• Was sollte man nach der Kontrolle bedenken und wie kann 

man sich gegen Sanktionen wehren?
• Welche Unterlagen sind für eine CC-Kontrolle bereitzuhalten?

Die Broschüre wird in den Kreisgeschäftsstellen als Printversion 
zur Weitergabe an interessierte Mitglieder bereitgehalten. Des 
Weiteren kann das Merkblatt in elektronischer Form nach Login 
mit den Mitgliedszugangsdaten unter www.bauern.sh/themen/
vor-ort-kontrollen heruntergeladen werden. Dort besteht auch 
die Möglichkeit, eine Rückmeldung zu einer durchlaufenen Vor-
Ort-Kontrolle abzugeben.

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass auch beim Thema VOK 
gilt: Vorsorge ist besser als Nachsorge. Deshalb sollten Sie als 
Mitglied des BVSH die Möglichkeit wahrnehmen, noch vor einer 
behördlichen Kontrolle Ihren Betrieb im Rahmen eines HOFCheck 
auf Herz und Nieren überprüfen zu lassen. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie unter www.bauern.sh/leistungen/hofcheck.
html.    Dr. Lennart Schmitt

Bauernverband Schleswig-Holstein 

 Eschensterben – Der Schein trügt
Selbst wenn Eschenkronen noch belaubt sind, fallen die oftmals 
im Wurzelbereich völlig verrotteten Bäume bei geringen Erschütte-
rungen oder Windstößen unversehens um. In der Nähe von diesen 
Eschen besteht eine permanente Gefahr für alle im Wald Tätigen.

Hier sind Waldbesitzer, Revierleiter und die Verantwortlichen 
der Forstbetriebsgemeinschaften gefordert, durch eine Gefähr-
dungsbeurteilung Arbeitsverfahren festzulegen, die größtmögliche 
Sicherheit bieten. Die Holzernte darf in diesen Beständen nur von 
Fachkundigen durchgeführt werden.

Maschineneinsatz bzw. die Vollmechanisierung hat nach dem 
„STOP-Prinzip“ aus dem Arbeitsschutzrecht generell Vorrang. 
Sind die Bäume aber zu stark für die Maschinen, müssen sie ohne 
Erschütterung gefällt werden. Bei starken Eschen ist daher die 
seilwindenunterstützte Fällung die richtige Wahl. Wichtig ist in 
allen Fällen, dass sich beim Anziehen des Seils keine Personen im 
Gefahrenbereich des Baumes aufhalten. Hierzu eignet sich die so-
genannte Totholzkralle, mit der das Seil am Baum angestellt wird. 
Beim Anziehen – damit es hält – kann damit der Gefahrenbereich 
verlassen werden, da hierbei vielfach Äste abfallen oder Baumteile 
abbrechen können. Voraussetzung für alle Arbeitsweisen ist, dass 
der Unternehmer eine sorgfältige Gefährdungsbeurteilung und 
Betriebsanweisung erstellt hat, an die sich alle Beteiligten halten.

Äste brechen durch Keilen

Für Bestände, die nicht mit Maschinen erreicht werden können 
und in denen daher nicht mit Seilwindenunterstützung gefällt 
werden kann, bieten sich ferngesteuerte Fällkeile an.

Hingegen sind technische Fällkeile mit Schlagschrauberbedie-
nung, an denen man direkt am zu fällenden Baum bleiben muss, 
hier nicht einzusetzen. Sie können das Risiko erhöhen (Lärm, 
Aufplatzen des Baumes in unmittelbarer Nähe).

Das macht die Arbeit sicher

• Einsatz von vollmechanisierter Holzerntetechnik wo immer 
dies möglich ist.

• Nur gut ausgebildete und erfahrene Personen beauftragen.
• Einsatz von erschütterungsfreien Arbeitsverfahren (z. B. Fällung 

mit Seil, technische Fällkeile mit Fernsteuerung).
• Bei Seilwindenunterstützung muss der Motorsägenführer im-

mer den Gefahrenbereich verlassen haben, bevor die Winde 
bedient wird.

• Kein Einsatz von konventionellen Schlagkeilen oder Schlag-
schrauberkeilen.

Mögliche Arbeitsweisen nach dem STOP-Prinzip

• Vollmechanisierte Fällung mit Harvester oder Bagger.
• Bäume mit der Seilwinde fällen (ggf. auch „Umziehen“) .
• Seilwindenunterstützte Fällung (Sicherheitsfälltechnik mit 

unterschnittenem Sicherheitsband).
• Wenn nicht anders möglich motormanuelles Fällen mit fern-

gesteuerten Fällkeilen.

Bei einer sorgfältigen Gefährdungsbeurteilung verbietet sich auch 
der Gedanke, in solchen Beständen Brennholzselbstwerber mit 
der Fällung und Aufarbeitung des Bestandes zu betrauen.

Fragen zum Thema beantworten die Präventionsexperten der 
Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft (E-Mail: praeventi-
on@svlfg.de).     Klaus Klugmann, SVLFG

Ausbring-
technik Breitverteilung

bodennahe, 
streifenförmig 
Ausbringung

Breitverteilung
bodennahe, 

streifenförmige 
Ausbringung

Breitverteilung
bodennahe, 

emissionsarme 
Ausbringung

 

ab 1.2.2020:


ab 1.2.2025:




ab 1.2.2025:


* Ausgenommen sind: Festmist von Huf- und Klauentieren, Kompost und org. Dünger mit weniger als 2 % TM Stand: Oktober 2019

Gülle- und Gärrestausbringung: Welche Technik ist noch erlaubt?


Einarbeiten!


Nach Schleppschuh/

-schlauch: 
Einarbeiten!




Einarbeiten!


Nach Schleppschuh/

-schlauch: 
Einarbeiten!



unbestelltes Ackerland (vor der Einsaat)
= Schläge ohne Einsaat, mit Ausfallpflanzen 

oder mit abgefrorener Zwischenfrucht

bestelltes Ackerland (im Bestand)
= eingesäter Pflanzenbestand (Hauptkultur, 

Zwischenfrucht)

Ackerland

Dauergrünland und Ackerland mit 
mehrschnittigem Feldfutterbau (z.B. 

Ackergras)

Grünland



derzeit gültig:
DüV 2017

voraussichtl. 
gültig ab April 

2020:
DüV 2020





Einarbeitung von organischen Düngemitteln* auf unbestelltem 
Ackerland: 
Auf unbestelltem Ackerland sind organische Düngemittel 
innerhalb von 4 Stunden (ab 1.2.2025 eine Stunde!) 
einzuarbeiten.

Achtung: Innerhalb der N-/P-Kulisse nach Landes-DüV muss 
innerhalb von einer Stunde eingearbeitet werden.

bodennahe, streifenförmige Ausbringung:
• Schleppschlauch
• Schleppschuh
• Injektionstechnik
• Schlitztechnik
• Güllegrubber

Breitverteilung:
• Prallteller/Prallblech (nach unten abstrahlend)
• Prallkopf (z.B. Schwanenhals)
• Schwenkdüsen (z.B. Möscha-Verteiler)
• Düsenbalken
Alle Breitverteiler sind nur bei gesteuertem 
Zufluss auf den Verteiler uneingeschränkt 
zulässig.

 Gülle- und Gärresteausbringung: Welche Technik ist noch erlaubt?



 Impfen bevor die Grippewelle rollt
Antibiotika sind gegen Grippeviren machtlos. Wer sich schützen 
will, dem empfiehlt die Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG), sich rechtzeitig im Herbst 
impfen zu lassen. Die Kosten dafür tragen die gesetzlichen Kran-
kenkassen.

Die Grippeimpfung schützt sehr zuverlässig vor einer Erkrankung, 
wenn rechtzeitig gegen die richtigen Viren geimpft wird. Da sich 
die Virenstämme sehr häufig verändern, ist es wichtig, sich jähr-
lich neu impfen zu lassen. Jede Impfung fordert das Immunsystem. 
Deshalb sollten Sie zum Impftermin gesund sein. Wer bereits an 
einer Grippe erkrankt ist, dem hilft die Impfung nicht mehr. Vor 
der Impfung steht eine Untersuchung beim Arzt an. Er berät Sie, 
ob eine Impfung für Sie notwendig ist. Allgemein gilt, dass sich 
vor allem Personen ab 60 Jahren und Menschen mit chronischen 
Krankheiten, wie zum Beispiel Diabetes, Herzerkrankungen oder 
Asthma, impfen lassen sollten. Ebenfalls sinnvoll ist die Impfung 
für Personen, die andere pflegen und für Menschen, die Berufe 
ausüben, bei denen die Ansteckungsgefahr groß ist. Die Ständige 
Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Impfung bei Kindern nur, 
wenn sie an einer Grunderkrankung, etwa einer chronischen 
Krankheit der Atmungsorgane, leiden und deshalb besonders 
gefährdet sind, schwer zu erkranken. Die STIKO empfiehlt für 
gesunde Schwangere die Impfung ab dem zweiten Schwanger-
schaftsdrittel, bei erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge ei-
nes Grundleidens auch schon im ersten Schwangerschaftsdrittel. 

Ansteckung vermeiden
Ein intaktes Immunsystem kann sich gegen Grippeviren wehren. 

Vor allem dann, wenn Sie es aktiv unterstützen. Grippe wird – 
wie auch Schnupfen – über eine Tröpfcheninfektion ausgelöst. 
Wer einer Ansteckung vorbeugen möchte, sollte deshalb häufig 
gründlich Hände waschen, große Menschenansammlungen mei-
den, das Händeschütteln bei Begrüßungen durch ein freundliches 
Kopfnicken ersetzen und sich vor allem möglichst nicht anniesen 
lassen. Eine gesunde Lebensweise mit einer ausgewogenen, vita-
minreichen Ernährung und ausreichend Bewegung an der frischen 
Luft macht das Immunsystem ebenfalls stark. 

Grippe oder Erkältung? 
Grippe und Erkältung sind nicht immer einfach zu unterscheiden. 
Typisch für die Grippe ist, dass sie sehr plötzlich und mit voller 
Wucht auftritt. Betroffene fühlen sich wie gerädert, sind sehr er-
schöpft, alles tut ihnen weh und der Kopf brummt. Schüttelfrost 
und Fieberschübe wechseln sich ab. Häufig begleitet Husten die 
anderen Symptome.  

Mich hat es erwischt – was jetzt?
Wer solche Symptome an sich bemerkt, sollte schleunigst zum 
Arzt gehen. Die SVLFG rät: Nehmen Sie eine Grippe auf jeden Fall 
ernst. Wer sie verschleppt, kann unter Umständen noch lange an 
Spätfolgen leiden. Der Arzt wird Sie untersuchen und das weitere 
Vorgehen mit Ihnen besprechen. Gönnen Sie sich auf jeden Fall 
eine Auszeit und ruhen Sie sich aus. So kann das Immunsystem 
am besten gegen die Grippeviren ankämpfen. Machen Sie es sich 
behaglich. Probieren Sie aus, welche der altbewährten Hausmittel 
Ihnen Erleichterung verschaffen. Trinken Sie viel und halten Sie 
sich warm.       SVLFG

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

vrbanknord.de

Sören Schmidt,
Fachbetreuer Agrar & Energie in Schleswig

Beim Trecker fahren schaltet er am liebsten ab.

Nordlichter
Wir sind deine Heimatbank.

Kreisbauernverband-SL-FL_01112019_124x184mm.indd   1 30.10.2019   12:36:44
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4
Sauenhaltung

belegte
Stall-
plätze

Anzahl
Tiere

W
eide-

tage

Ferkel bis
8 kg LM

Ferkelerzeugung

Ferkel bis
28 kg LM

Jungsauenhaltung

Eberhaltung

Spezialisierte Ferkelaufzucht

Eberhaltung

Jungsaueneingliederung
95 bis 135 kg LM; 240 kg Zuwachs je Platz p.a. -
N-/P-reduziert

W
eidegang

ab 8 bzw. 15 kg LM -stark N-/P- reduziert

28 aufgezogene Ferkel 824 kg Zuwachs je Platz
p.a. -stark N-/P- reduziert

Tierart

25 aufgezogene Ferkel 711 kg Zuwachs je Platz
p.a. -Universalfutter
25 aufgezogene Ferkel 711 kg Zuwachs je Platz
p.a. -stark N-/P- reduziert

22 aufgezogene Ferkel 656 kg Zuwachs je Platz
p.a. - N-/ P- reduziert
22 aufgezogene Ferkel 656 kg Zuwachs je Platz
p.a. -stark N-/P- reduziert

22 aufgezogene Ferkel 217 kg Zuwachs je Platz
p.a. -stark N-/P- reduziert

25 aufgezogene Ferkel 239 kg je Platz p.a. -
stark N-/P- reduziert

Gülle (G)
Festm

ist
(FM

)

500 g Tageszunahm
e im Mittel der

Aufzucht

28 aufgezogene Ferkel 264 kg je Platz p.a. -
stark N-/P- reduziert
22 aufgezogene Ferkel 656 kg Zuwachs je Platz
p.a. - Universalfutter

25 aufgezogene Ferkel 239 kg je Platz p.a. -
Universalfutter

ab 8 bzw. 15 kg LM -stark N-/P- reduziert

22 aufgezogene Ferkel 217 kg Zuwachs je Platz
p.a. -Universalfutter

Jungsauenaufzucht
28 bis 115 kg LM; 180 kg Zuwachs je Platz p.a. -
N-/P-reduziert

28 bis 115 kg LM; 180 kg Zuwachs je Platz p.a. -
Universalfutter

25 aufgezogene Ferkel 711 kg Zuwachs je Platz
p.a. -N-/ P- reduziert
28 aufgezogene Ferkel 824 kg Zuwachs je Platz
p.a. -Universalfutter
28 aufgezogene Ferkel 824 kg Zuwachs je Platz
p.a. -N-/ P- reduziert

ab 8 bzw. 15 kg LM -N-/P- reduziert

450 g Tageszunahm
e im Mittel der

Aufzucht

8 bis 28 kg LM -Universaltfutter

ab 8 bzw. 15 kg LM -N-/P- reduziert

95 bis 135 kg LM; 240 kg Zuwachs je Platz p.a. -
Universalfutter

25 aufgezogene Ferkel 239 kg je Platz p.a. -N-/
P- reduziert

28 aufgezogene Ferkel 264 kg je Platz p.a. -N-
/P- reduziert

22 aufgezogene Ferkel 217 kg Zuwachs je Platz
p.a. -N-/P-reduziert

Haltungsverfahren

28 aufgezogene Ferkel 264 kg je Platz p.a. -
Universalfutter

8 bis 28 kg LM -Universaltfutter

60 kg Zuwachs je Platz p.a.

Die mittleren 4 Seiten sind zum Heraustrennen !Die mittleren 4 Seiten sind zum Heraustrennen !

3
10 Tierhaltung des Betriebes (im

 Jahresdurchschnitt gehaltene Tiere)
Hinw

eise zum
 Ausfüllen

M
ilchviehhaltung

W
ICHTIG!!!Die Grundfutterration der Kühe besteht  aus Gras und Grasprodukten zu

%

M
ilchleistung in EM

C/ Kuh/ Jahr:
Dungart

belegte
Stall-
plätze

Anzahl
Tiere

W
eide-

tage

G
ülle

Festm
ist

G
ülle

Festm
ist

G
ülle

Festm
ist

G
ülle

Festm
ist

G
ülle

Festm
ist

G
ülle

Festm
ist

G
ülle

Festm
ist

G
ülle

Festm
ist

G
ülle

Festm
ist

M
ilchleistung

G
ülle

Festm
ist

M
ilchleistung

G
ülle

Festm
ist

Rinderm
ast

G
ülle

Festm
ist

G
ülle

Festm
ist

G
ülle

Festm
ist

G
ülle

Festm
ist

G
ülle

Festm
ist

G
ülle

Festm
ist

G
ülle

Festm
ist

G
ülle

Festm
ist

G
ülle

Festm
ist

G
ülle

Festm
ist

G
ülle

Festm
ist

G
ülle

Festm
ist

50 bis 260 kg LM
; 1,9 Um

triebe p.a.
M

AT und Kraftfutter

Fresseraufzucht

80 bis 210 kg LM
; 2,7 Um

triebe p.a.
Standardfutter
80 bis 210 kg LM

; 2,7 Um
triebe p.a.

N-/P-reduziert

M
utterkuhhaltung

Rosa-Kalbfleisch Erzeugung
M

ast von 50 bis 350 kg LM
; 1,3 Um

triebe p.a.

W
eidegang

W
eibl. Jungvieh
1-2 Jahre

Kälberm
ast

50 bis 250 kg LM
; 2,1 Um

triebe p.a.
M

AT

Bullenm
ast

bis 750 kg LM
ab 210 kg LM

9 M
onate Säugezeit

bis 675 kg LM
 (19 M

onate)
ab Kalb 45 kg LM

W
eibl. Jungvieh
1-2 Jahre

Zuchtfärsen
über 2 Jahre

W
eibl. Jungrinder
6-12 M

onate

W
eibl. Kälber bis 6

M
onate

W
eibl. Jungrinder
6-12 M

onate

Kälberaufzucht
(nur für den Verkauf!)

Jungrinderaufzucht
(Erstkalbealter 27 M

onate; 605 kg
Zuwachs je aufgezogenes Tier)

Produktionsverfahren

extensiv

Zuchtfärsen
über 2 Jahre

Tierart

M
ilchkuh

leichte Rassen (Jersey)

500 kg LM
; 0,9 Kalb je Kuh p.a.; (200 kg

Absetzgewicht)

700 kg LM
; 0,9 Kalb je Kuh p.a.; (230 kg

Absetzgewicht)

700 kg LM
; 0,9 Kalb je Kuh p.a.; (340 kg

Absetzgewicht)

6 M
onate Säugezeit

bis 750 kg LM
ab Kalb 45 kg LM

bis 750 kg LM
ab 80 kg LM

Tierart = Bitte Produktionsart wählen, die Ihrer am ehesten entspricht. Weicht sie zu stark ab, bitte die Merkmale Ihrer Tierhaltung unter �Sonstige Tierhaltung“ eintragen.
Belegte Stallplätze = im Jahresdurchschnitt gehaltene Tierzahl (am besten Jahresdurchschnittsbestand aus HIT).
Weidegang = verbessert die Nährstoffbilanz (weniger Nährstoffanrechnung je Tier).  .Anzahl Tiere = Anzahl der Stallplätze, die durch den Weidegang während der Weidetage frei werden.
Weidetag = 24 Stunden. Sind die Tiere nur tags auf der Weide und nachts im Stall sind also 2 Tage = 1 Weidetag.

konventionell

M
ilchkuh

m
ittelschwere und schwere Rassen

0 bis 16 W
ochen; 90 kg Zuwachs je Kalb;
3 Durchgänge p.a.

W
eibl. Kälber

bis 6 M
onate
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ist eine weltweite Marke von AGCO. 

 JÖHNK LANDMASCHINEN & DIENSTLEISTUNGS 
GMBH & CO.KG

Satruper Straße 18 • 24860 Böklund
 Tel.: 04623 18530 • Fax: 04623 185322

FRÖHLICHE WEIHNACHTEN
UND EIN GUTES NEUES JAHR!

Jöhnk

Die mittleren 4 Seiten sind zum Heraustrennen !

 Die wichtigsten Unterlagen  
für eine CC-Kontrolle
Folgende Unterlagen sollten für Betriebskontrollen aktuell und 
zeitnah geführt in geordneter Form bereitgehalten werden (nicht 
abschließende Liste).

Düngung

• Düngebedarfsermittlung

• Nährstoffvergleich für Stickstoff und Phosphat, ggf. betriebli-
che Stoffstrombilanz

• Unterlagen über Stickstoff- und Phosphatgehalte, z. B. aus 
Bodenuntersuchungen oder Richtwerten (Bauernblatt oder 
LKSH) von vergleichbaren Standorten

• Gehalt an Gesamt-Stickstoff in organischen bzw. organisch-
mineralischen Düngemitteln; bei Gülle zusätzlich Ammonium-
Stickstoff-Gehalt

• Belege über anderweitige Verwertung von Gülle bei fehlender 
Lagerkapazität für flüssigen Dung und Mist bzw. Erreichen der 
Grenze von 170 kg N/ha (z. B. Gülleabnahmevertrag, Pacht-
vertrag für Lagerraum)

• ggf. behördliche Ausnahmegenehmigung für Sperrfristverschie-
bung

• Dokumentation der Boden-Auftauprognose vom Deutschen 
Wetterdienst

Pflanzenschutz

• Aufzeichnungen über Pflanzenschutzmittel-Anwendungen mit 
Angaben zu Mittel, Anwender, Aufwandmenge, Anwendungs-
fläche, Kulturpflanze, Anwendungsdatum

• Genehmigungen und Nachweise für besondere Pflanzen-
schutzmittel- Anwendungsfälle (Einzelfall, überbetriebliche 
Ausbringung, Anwendung auf Nichtkulturland)

Tierhaltung, Tierschutz

• Tagesaktuelles Bestandsbuch bzw. Tierverzeichnis für Rinder, 
Schweine, Schafe und Ziegen

• HIT-Meldung über Zu-/Abgänge vollständig und aktuell, in-
nerhalb von 7 Tagen Aufzeichnungen über Tierarzneimittel 
(Abgabe und Anwendung) und über Tiergesundheit (Bestand 
tuberkulosefrei bzw. brucellosefrei)

Lebensmittel-Hygiene, Rückverfolgbarkeit

• Dokumentationen (Lieferscheine, Rechnungen) über Waren- 
Ein- und Ausgänge (z.B. Erzeugnisse, Vorprodukte, Pflanzen-
schutzmittel, Biozide, Betriebsmittel)

• Untersuchungsergebnisse von Pflanzen und Tieren bzw. deren 
Erzeugnissen (Rückstellmuster, Milchuntersuchungen, Blutpro-
ben)

• Verwendungsnachweise GVO-Saatgut bzw. GVO-Pflanzgut

Weitere Kontrollschwerpunkte

• Stall (Ohrmarken, Krankenbucht, Belüftung, Beleuchtung, 
Boden im Stall, Liegebereich, Futterversorgung, Wasserver-
sorgung)

• Betrieb (u.a. Siloanlagen, Gülle-/Jauchelagerung)

• Lagerung von Futtermitteln getrennt von Düngemitteln, Pflan-
zenschutzmitteln, Kraftstoffen usw.

Bauernverband Schleswig-Holstein e.V.

Lise-Meitner-Str. 12, 24941 Flensburg, Tel. 04 61 / 318 317 - 0, Fax 318 317 - 10
www.schlueter-rechtsanwaelte.de

Günter Schlüter 
Rechtsanwalt & Notar a. D. (bis 2015)

Matthias Schlüter • Verkehrsrecht 
Rechtsanwalt • Verkehrsstrafrecht 
Fachanwalt für Verkehrsrecht • Ordnungswidrigkeiten

Christian Schlüter • Grundstücks- und 
Rechtsanwalt & Notar Immobilienrecht 
Fachanwalt für Miet- und • Pachtrecht 
Wohnungseigentumsrecht

Momme Bartels • Grundstücks- und 
Rechtsanwalt & Notar Immobilienrecht 
Fachanwalt für Familienrecht • Familienrecht 
Fachanwalt für Arbeitsrecht • Erbrecht

Armin Kenzler • Gesellschaftsrecht 
Rechtsanwalt • Markenrecht 
Fachanwalt für • Energierecht 
Gewerblichen Rechtsschutz • Wettbewerbsrecht

Holger Rathje • Grundstücks- und 
Rechtsanwalt & Notar Immobilienrecht 
Fachanwalt für Arbeitsrecht • Arbeitsrecht 
 • Verkehrsrecht

Simone Röser • Familienrecht 
Rechtsanwältin • Mietrecht / WEG-Recht

Julius Adam  
Rechtsanwalt • Verkehrsrecht

7

Anfangsbestand
(Anzahl Tiere)

geboren, erzeugt
(Anzahl Tiere)

Verkauf (An-
zahl Tiere)

Verkauf
(kg LG

 je Tier)
Verluste

(Anzahl Tiere)
LG

 = Lebend-
gewicht

Produkt

Einheit
(nur w

enn
abweichend von

unter *
genannten)

Anfangsbestand
Einheit

Produzierte Einheit
Abgang,
Verkauf
Einheit

End-
bestand
Einheit

kg P2O5/
Einheit*

Futterm
ittel

Anfangs-bestand
(dt)

Zukauf/ Zugang
(dt)

Verfüttert/
Verbraucht (dt)

Verkauf/
Abgang (dt)

%
TM

 in
der FM

Roh-
protein
G

ehalt
%

 (der
TM

)

kg N/dt
FM

kg P2O5/dt
FM

Sonstige Stoffe
Anfangsbestand

(dt FM
)

Zukauf/ Zugang
(dt FM

)
Verbrauch (dt FM

)
kg P2O5/dt

FM

13 Futterm
ittel

* Für Kuhm
ilch (kg), Schafwolle (dt), Hühnerei à 62,5 g (1000 Stück), Stutenm

ilch (kg) sind Nährstoffgehalte für N und P hinterlegt.

Verkauf/ Abgang (dt FM
)

Verlust
(kg LG

 jeTier)

s. 8

kg N/Einheit*

s. 1

kg N/dt FM

Endbestand
(Anzahl Tiere)

Verfahren/Tierart (z.B.
Jungrinder, konv., 6-12 M

onate)

3

Verfahren/Tierart

s. 3
s. 4

s. 7

8 56

Zukauf
(Anzahl Tiere)

12 Tierische Erzeugnisse

47 Zusätzliche Angaben für das Erstellen einer Stoffstrom
bilanz

Zukauf
(kg LG

 je Tier)
1214 Saatgut, Pflanzgut

11 Tierdaten

s. 5

s. 2

s. 6

8
Sonstige Stoffe

Anfangsbestand
(dt)

Zukauf/ Zugang
(dt)

Verbrauch (dt)
kg P2O5/dt

Gärsubstrat
Anfangsbestand

(dt bzw. m³)
Zukauf/ Zugang

(dt bzw. m³)
Verbrauch

(dt bzw. m³)

Verkauf/
Abgang

(dt bzw. m³)

kg N/dt
bzw. m3

kg P2O5/ dt
bzw. m3

Gärrest
Anfangsbestand

(m³ FM)
Produktion

(m³ FM)
Verbrauch

(m³ FM)
Verkauf/Ab-

gang (m³ FM)
kg N/m³

FM
kg P2O5/m³

FM
% TM in der FM

% TM in der FM

16 Biogasanlage

kg N/dt
Verkauf/ Abgang (dt)

15 sonstige Stoffe
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Stalltechnik für Rinder und Schweine

www.duraeumat.de
Tel. 04533 / 204-0
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✃
Für Frauen im ländlichen Raum!

✔ Bei Krankheit
✔ Bei Kuren
✔ Beim Mutterschutz
✔ Bei Problemen und Notfällen
✔ Während des Urlaubs und Fortbildung
Kontakt & Info:
Johannes Marxen, Tel. 0 46 41 / 16 16, Fax 16 15
www.bhd-boren-ulsnis.de

Unsere bekannten Mitarbeiterinnen stehen Ihnen jederzeit 
zur Verfügung

Betriebshilfsdienst
Boren – Ulsnis
und Umgebung e.V.

 Wussten Sie schon, dass ...
• 37 Ställe mit jeweils 40.000 Legehennen benötigt werden, um den täglichen Eierver-

brauch der Menschen in der Stadt Hamburg zu decken? 1

• der Anteil der Landwirtschaft am Ausstoß von klimarelevanten Gasen in Deutschland 
nur rund 7 % beträgt? 2

• eine Halbierung des Fleischverzehrs in Deutschland uns nur 1,1 %-Punkte dem Klima-
reduktionsziel von 80 % bis zum Jahr 2050 näherbringen würde? 3

• der Verzicht auf einen Urlaubsflug nach Gran Canaria das 12,5-fache an Treibhausgasen 
einsparen würde als die Halbierung des Fleischkonsums pro Kopf für ein Jahr? Das 
heißt, wollte man den Urlaubsflug durch Fleischverzicht ausgleichen, müsste man für 
über 12 Jahre den Fleischkonsum halbieren oder mehr als 6 Jahre ganz auf Fleisch 
verzichten.

• 86 % der Futtermittel, die an Nutztiere verfüttert werden, für den menschlichen Ver-
zehr nicht geeignet sind? Unsere Nutztiere verwandeln so für den Menschen nicht 
geeignetes Pflanzenmaterial wie Gras, Futtergetreide sowie Neben- und Beiprodukte in 
hochwertige Lebensmittel wie Milch und Fleisch. Dabei steigern sie den Eiweißgehalt 
um zwei Drittel und decken insgesamt 34 % des weltweiten menschlichen Eiweißbe-
darfs? 4

• nahezu 90 % der Futtermittel aus heimischer Erzeugung stammen5 und nur etwa 1 % 
der Weltsojaernte in deutschen Futtertrögen landet? 6

• 9,1 % der landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland ökologisch bewirtschaftet 
werden und in Schleswig-Holstein der Anteil 6,2 % beträgt? 7

• Deutschland mehr Lebensmittel importiert als exportiert? 8

 Im Jahr 2018 wurden für 13,6 Mrd. Euro mehr Agrarerzeugnisse nach Deutschland 
eingeführt als ausgeführt. Nach deutschen Produktionswerten entspricht das einer 
Fläche von 5 Millionen Hektar, die wir im Ausland für unsere Ernährung in Anspruch 
nehmen – das ist mehr als die landwirtschaftliche Fläche der drei Agrar-Bundesländer 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern zusammen.

 Feldrandschild zum Thema Blühstreifen

1. 1,84 Mio. Einwohner; Pro-Kopf-Verbrauch Eier und Legeleistung: https://www.bmel-statistik.de/ernaehrung-fischerei/versorgungsbilanzen/eier/
2. https://www.umweltbundesamt.de/bild/tab-emissionenausgewaehltertreibhausgase-in 
3. https://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/6/nav/198/article/31867.html
4. http://www.fao.org/ag/againfo/home/en/news_archive/2017_More_Fuel_for_the_Food_Feed.html auf deutsch https://www.proteinmarkt.de/futtermittel/

artikel/news/ fao-studie-tiere-sind-keinenahrungsmittelkonkurrenz
5. https://www.bauernverband.de/futtermittelversorgung
6. https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/Markt-Statistik/Ernte2018Bericht.pdf?__blob=publicationFile https://www.ovid-verband.de/

positionen-und-fakten/zahlen-deutschland/
7. 31.12.2018, siehe https://www.oekolandbau.de/landwirtschaft/biomarkt/oekoflaeche-und-oekobetriebe-in-deutschland/
8. https://www.bauernverband.de/72-agraraussenhandel-80730 mit Quellenangaben

© Bauernverband Schleswig-Holstein 2019

Dieses Schild für die Platzierung 
am Feldrand informiert über die Be-
deutung von Blühstreifen am Rande 
von Ackerflächen. Es ist aus wetter-
festem Material und kann leicht an 
Pfosten oder Zäunen befestigt wer-
den. Es ist UV-beständig, 4 mm dick 
und DIN A1 hoch (480 x 750 mm).

Es ist unter der Artikel-Nr.: 204-110 
zum Preis von 12,30 Euro zu bezie-
hen bei der i.m.a.:
information.medien.agrar e.V.

Tel.: +49 30 810 5602 - 0
Fax: +49 30 810 5602 – 15
E-Mail: info@ima-agrar.de
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Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Schnell und einfach mit der VR-BankingApp!

Gemeinsam feiern.
 

Freude schenken.
 

Kwitten.

 DBV-Verbandsrat trifft Ministerin  
Julia Klöckner
Die Präsidenten aller Landesbauernverbände diskutierten bei 
einem Treffen am Dienstag, 05.11.2019, mit der Bundesministerin 
für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, über das, von 
der Bundesregierung beschlossene Aktionsprogramm Insekten-
schutz, die Novelle der Düngeverordnung und die Bauernproteste 
der vergangenen Wochen. 

In der kontroversen Aussprache bekräftigte DBV-Präsident, Joa-
chim Rukwied, erneut die Forderung nach einer grundlegenden 
Überarbeitung des Aktionsprogramms Insektenschutz: „Der Weg 
wird nur über kooperativen Naturschutz und nicht über Verbote 
gehen“, so Rukwied. Bundesministerin Klöckner kündigte ihrer-
seits Gespräche zum Insektenschutzprogramm an. Es werde 
mehrere runde Tische der Bundesregierung mit den Vertretern 
der Landwirtschaft und Umweltverbänden geben, um Einzelheiten 
des Aktionsprogramms Insektenschutz zu diskutieren, versicherte 
die Ministerin.

Die Bauernverbandspräsidenten forderten von der Ministerin ein 
klares Signal der Wertschätzung für den Berufsstand und eine 
Politik mit Zukunftsperspektiven für den landwirtschaftlichen 
Nachwuchs. Hier waren vor allem die fehlende Investitions- und 
Planungssicherheit für die Tierhalter ein zentrales Thema. 

Die Präsidenten begrüßten die Dialogbereitschaft von Bundesmi-
nisterin Klöckner und forderten dabei, bei wichtigen Entscheidun-
gen rechtzeitig eingebunden zu werden. Das Gespräch war auf 
Einladung von DBV-Präsident Rukwied zustande gekommen. Er 
hatte die Bundesministerinnen Julia Klöckner und Svenja Schulze 
zum Gespräch aufgefordert: „Wir danken Ministerin Klöckner für 
diesen wichtigen Austausch und laden Umweltministerin Schulze 
erneut zu einem Gespräch mit der Landwirtschaft ein und fordern 
sie auf, mit uns in den Dialog zu treten“, so DBV-Präsident Joachim 
Rukwied.    

Deutscher Bauernverband

 Aktionsprogramm Insektenschutz
Trotz deutlicher Kritik aus der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und 
von Seiten des DBV wurde heute im Bundeskabinett das Aktions-
programm Insektenschutz (API) verabschiedet.

Zu den kritischen Punkten zählen u.a.:

1. Verbote für Herbizide und insektenrelevante PSM in Schutz-
gebieten

2. Gesetzlicher Biotopschutz für „artenreiches Grünland“ und 
„Streuobstwiesen“

3. Gesetzliche Verschärfung von Gewässerabständen

4. Unterstützung eines Refugialflächenkonzeptes (als Alternative 
zum UBA-Kompensationsflächenansatz); der Unterschied 
soll darin bestehen, dass bei dem neuen Ansatz nicht nur 
die Anwendungsfläche bzw. die Betriebsfläche berück-
sichtigt wird, sondern auch Strukturen in der Landschaft.  
Nähere Erläuterungen zu dem Konzept fehlen jedoch derzeit.

5. Deutliche Einschränkung des Einsatzes von Glyphosat ab 2020 
und Verbot von Glyphosat Ende 2023.

Auch wenn es sich um ein Programm handelt und hieraus noch 
keine direkten Auflagen für die Landwirte erwachsen, ist das 
Programm aus Sicht des DBV aus folgenden Gründen nicht 
akzeptabel:

• Festlegungen im API werden maßgebend sein für die nun 
anstehende Umsetzung inkl. rechtlicher Änderungen. Der 
Verhandlungsspielraum wird bei der Umsetzung minimal sein.

• API ignoriert oder verharmlost wesentliche Ursachen des In-
sektenrückgangs, wie z. B. den Flächenverbrauch, die Mobilität, 
den Klimawandel, die Windenergie etc.

• API ist unausgewogen, da die Lasten sehr einseitig auf die 
Landwirtschaft liegen. Im landwirtschaftlichen Bereich ist eine 
hohe Regelungstiefe und Verbotsdichte vorgesehen, während 
in anderen Bereichen eher über Bildung, Beratung, Appelle, 
Wettbewerbe und Empfehlungen Verbesserungen beim Insek-
tenschutz erreicht werden sollen.

• API setzt auf Ordnungsrecht und Verbote, statt auf Kooperation 
und Förderung. Keine zusätzlich finanzielle Ausstattung für 
Fördermaßnahmen an Landwirte.

• API kann auch kontraproduktiv wirken, wenn zur Vermeidung 
gesetzlicher Auflagen das Entstehen artenreichen Grünlandes 
oder von Streuobstwiesen verhindert wird bzw. die Biotope 
beseitigt werden.

Michael Müller-Ruchholtz
Bauernverband Schleswig-Holstein



Nachruf

Am 22. Oktober 2019 ist unsere langjährige Sekretärin

Frau Ingrid Schnell
verstorben.

Frau Schnell war vom 1. Januar 1989 bis zu ihrem Ruhe-
stand am 31. August 2003 für den Kreisbauernvernband 
Schleswig tätig.
Durch ihre langjährige Tätigkeit wird sie zahlreichen Mitglie-
dern stets in Erinnerung bleiben. Wir werden ihr Andenken 
in Ehren bewahren.

Kreisbauernverband Schleswig
Klaus-Peter Dau Bernd Thomsen
Kreisvorsitzender Geschäftsführer

HAUSANSCHRIFT
Kreisbauernverbände Schleswig und Flensburg
24837 Schleswig, Lise-Meitner-Straße 2

Telefon KBV Schleswig 0 46 21 - 305 70 10
Fax KBV Schleswig 0 46 21 - 305 70 15
E-Mail kbv.schleswig@bauern.sh

Telefon KBV Flensburg 0 46 21 - 305 70 30
Fax KBV Flensburg 0 46 21 - 305 70 35
E-Mail kbv.flensburg@bauern.sh

Internet www.bauern.sh

Für Sie stets gut eingedeckt* 

Familienfeiern - kleine und auch Vorträge, Firmenevents. Tagungs- Ball- u. Gesellschaftshaus. Über 100 Zimmer - modern
große Gesellschaften. Zu jeder Zeit. technik. Kleine u. große Restauration. Tagen und Feiern bis 300 Personen. ausgestattet.

 HOTEL efoken;o((trn 
*im Norden zuhause - über 100 Jahre in Familienbesitz I Moltkestraße 41 • Schleswig • Telefon 04621.9060 • www.hotel-hohenzollern.de

Restaurant · Wintergarten · Clubraum Schlei (neu) · Grüner Salon (neu) · Saal · Klassiksaal

 I. Sprechtage des
  Kreisbauernverbandes Schleswig
  in Tielen, Bürgerhaus/Feuerwehrgerätehaus
  Am Kamp
  Mittwoch, 11. Dez. 2019, 8. Jan., 12. Febr., 11. März 2020 

in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr

 II. Sprechtage des 
Kreisbauernverbandes Flensburg

  in Schafflund im Haus der 
Agrar Beratung Nord e.V., Hauptstraße 45 a

  jeweils Mittwoch in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr 
Tel. 0 46 39 / 78 28 80 
(Nachmittagstermine nur nach Vereinbarung)

  Im Rahmen dieses Termins wird auch die Beratung 
zur Sozialversicherung durch den Kreisbauern
verband Flensburg wahrgenommen.

 III. Sprechtage zur 
landwirtschaftlichen Sozialversicherung 
durch die Kreisbauernverbände Schleswig 
und Flensburg

  jeden ersten und dritten Donnerstag eines Monats 
in der Zeit von 9.00 bis 11.00 Uhr 
Schleswig, Lise-Meitner-Straße 2 
Tel. 0 46 21 / 305 70 10 (KBV Schleswig) 
Tel. 0 46 21 / 305 70 30 (KBV Flensburg)

Alte Meierei · 24860 Klappholz
Tel. (0 46 03) 367 und 0172 / 426 50 48

P	 Baggerarbeiten
P	 Knickputzen
P	 Gras	und	Mais	häckseln
P	 GPS	häckseln
P	 Pflügen,	Spritzen
P	 Güllerühren	(bis	30	m)
P	 Gülle	ausbringen	Lkw
P	 Mähdreschen
P	 Rapsdreschen

P	 Rundballen	(schneiden	möglich)
P	 Großballen	(häckseln	möglich)
P	 Drainagespülen
P	 Maisdrillen
P	 Knick	kappen	(4	m	Kreissäge)
P	 Fräsen
P	 Verkauf	von	Silo-Folien	(Großrollen)
P	 Gülle	fahren	(Schleppschlauch	bis	24	m)
P	 Gülle	fahren	(Schleppschuh	18	m)

Gülletransporte mit LKW – 30 cbm Rufen Sie uns an!
Wir machen Ihnen ein Angebot.

Wir wünschen

unseren Kunden

eine schöne Weihnachtszeit

und alles Gute

im neuen Jahr


